
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b EStDV 

 

Wenn Sie die DLRG Bezirk Frankfurt am Main e.V. (DLRG Frankfurt) mit bis zu 300 Euro 

unterstützt haben, benötigen Sie keine gesonderte Zuwendungsbestätigung von uns. Es 

reicht aus, wenn Sie dieses Schreiben zusammen mit einem Bareinzahlungsbeleg oder 

einer Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts (z.B. Kontoauszug), mit Ihrer 

Steuererklärung beim Finanzamt vorlegen. Für darüber hinaus gehende Zuwendungen ist 

als Nachweis eine von der DLRG Frankfurt ausgestellte Zuwendungsbestätigung nach 

amtlich vorgeschriebenem Vordruck erforderlich, die wir Ihnen bei Bedarf gerne 

zuschicken. 

 

Wir sind wegen Förderung der Rettung aus Lebensgefahr nach dem Freistellungsbescheid 

des Finanzamtes Frankfurt am Main, St.-Nr. 014 255 14662 vom 11.12.2025 für den letzten 

Verlangungszeitraum 2021 bis 2023 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetztes 

von der Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetztes von der 

Gewerbesteuer befreit. 

 

Die DLRG Frankfurt ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für die Erfüllung 

satzungsgemäßer Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen auszustellen. 

 

Vielen Dank für Ihre Spende 

 

Im Namen des Vorstandes der DLRG Frankfurt möchten wir Ihnen herzlich für Ihre Spende 

danken. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Ertrinkungstodes in 

Frankfurt. 

 

 

 

Ihre DLRG Frankfurt 

 

 

Bezirk Frankfurt am Main e.V. 

Ressort Finanzen 

 

Postanschrift: 

Buchrainstraße 27 

60599 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 (0) 69 280 512 

Fax: +49 (0) 69 296 443 

E-Mail: finanzen@ffm.dlrg.de 

Internet: ffm.dlrg.de 

 


